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Landesarbeitsgericht Hamburg 

Streitwerte und Gegenstandswerte 

im Urteilsverfahren 

 

Stichwort Datum + Aktenzeichen Leitsatz 

Abfindung, 
Hinzurechnungsverbot 

22.01.2013 – 5 Ta 33/12 –, 
19.09.2003 – 4 Ta 16/03 – 

Das Hinzurechnungsverbot für Abfindungen gemäß 
§ 42 Abs. 3 [jetzt: Abs. 2] Satz 1 GKG gilt nicht aus-
nahmslos. Abfindungen aus Rationalisierungsabkom-
men, Sozialplänen oder nach § 113 Abs. 3 BetrVG 
werden für die Streitwertfestsetzung berücksichtigt. 

Abmahnung 
eine 

12.08.1991 – 1 Ta 6/91 – Der Gegenstandswert einer in ihrer Berechtigung 
streitigen Abmahnung beträgt in der Regel ein Brutto-
monatsverdienst. 

Altersteilzeit 15.02.2012 – 1 Sa 31/11 – Da es bei einem Altersteilzeitverlangen notwendig im-
mer auch um die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses geht, handelt es sich um einen Bestandsstreit im 
Sinne des § 42 Abs. 3 [jetzt: Abs. 2] GKG, für den der 
Wert des Vierteljahresentgelts maßgeblich ist. 

Änderungskündigung 02.06.1998 – 4 Ta 8/98 – Für die Wertberechnung einer Änderungsschutzklage 
ist grundsätzlich vom dreifachen Jahresbetrag des Dif-
ferenzwertes auszugehen; § 12 Abs. 7 Satz 1 ArbGG 
[jetzt: § 42 Abs. 2 Satz 1 GKG] bildet allein die Höchst-
grenze. 

Änderungskündigung 
Einführung 

Rufbereitschaft 

03.07.2009 – 7 Ta 12/09 – Soweit mit einer Änderungskündigung erreicht werden 
soll, dass der Kläger außerhalb der regelmäßigen Ar-
beitszeit der Beklagten im Rahmen einer näher fest-
gelegten Rufbereitschaft zur Verfügung steht, ist, da 
ein messbares wirtschaftliches Interesse damit nicht 
verbunden ist, eine pauschale Bewertung der Ände-
rungsschutzklage mit einem Bruttomonatsgehalt nach 
§ 3 ZPO angemessen. 

Annahmeverzug 
Zahlungsklage 

neben 
Kündigungsschutzklage 

05.03.2002 – 5 Ta 2/02 –, 
14.02.2002 – 6 Ta 2/02 – 

Neben einem Antrag nach § 4 KSchG, dessen Gegen-
standswert sich nach § 12 Abs. 7 Satz 1 ArbGG [jetzt: 
§ 42 Abs. 2 Satz 1 GKG] richtet, ist für einen Antrag 
auf Zahlung von Verzugslohn dessen voller Betrag in 
Ansatz zu bringen. 

Ihre entgegenstehende spätere Rechtsprechung (nur 
20% anzusetzen, vgl. Beschlüsse vom 08.07.2004 – 
3 Ta 4/02 –, 11.01.2008 – 8 Ta 13/07 –) haben die 
Kammern 3 und 8 inzwischen wieder aufgegeben.  

Arbeitspapiere 11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – Die Herausgabe von Arbeitspapieren ist pro Papier mit 
250,00 € zu bewerten. 
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Stichwort Datum + Aktenzeichen Leitsatz 

Auflösungsantrag 
§ 9 KSchG 

01.04.2011 – 5 Ta 8/11 –, 
03.09.2003 – 4 Ta 11/03 –,  
26.06.2001 – 2 Ta 12/01 – 

Ein Auflösungsantrag nach § 9 KSchG ist nicht streit-
werterweiternd zu berücksichtigen. 

Beschäftigung 29.07.2004 – 8 Ta 11/04 – Der Gegenstandswert für einen Beschäftigungsan-
spruch ist grundsätzlich mit einem Brutto-Monatsgeh-
alt zu bewerten. Trinkgelder sind bei der Festlegung 
der Höhe des Monatsgehalts grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen. 

Beschwer 
Antragserweiterung 

im Beschwerde- 
verfahren 

17.06.2011 – 8 Ta 13/11 – Eine Beschwerde ist mangels Beschwer gemäß § 33 
Abs. 3 RVG als unzulässig zu verwerfen, wenn die an-
gegriffene Wertfestsetzung einem Antrag des Be-
schwerdeführers entspricht. 

Beschwer 
„namens und in 

Vollmacht“ 

07.01.2019 – 7 Ta 12/18 – Eine ausdrücklich „namens und in Vollmacht der Par-
tei“ anwaltlich eingelegte Gegenstandswertbe-
schwerde, mit der die Festsetzung eines höheren 
Werts begehrt wird, ist unzulässig. Denn die Partei ist 
durch eine vermeintlich zu niedrige Festsetzung des 
Gegenstandswerts nicht beschwert. 

Beschwerde 
ohne Antrag 
Bestimmtheit 

29.01.2018 – 2 Ta 1/18 –, 
23.12.2009 – 8 Ta 26/08 – 

Eine Gegenstandswertbeschwerde ohne Antrag ist 
unzulässig. 

Fehlt ein ausdrücklicher Antrag, den Gegenstands-
wert auf eine bestimmte Summe festzusetzen, ist 
durch Auslegung zu ermitteln, ob aus dem Beschwer-
devorbringen mit hinreichender Bestimmtheit ermittel-
bar ist, welcher Gegenstandswert festgesetzt werden 
möge. 

An der hinreichenden Bestimmtheit fehlt es, wenn die 
Beschwerde zwar eine bestimmbare Berechnungs-
grundlage benennt, davon aber Abschläge einräumt, 
ohne diese ihrerseits zu beziffern oder berechenbar zu 
bezeichnen. 

Beschwerde 
„auf Weisung 
Rechtsschutz- 
versicherung“ 

24.12.2012 – 8 Ta 24/12 – Legt ein Rechtsanwalt gegen einen Beschluss über 
die Gegenstandswertfestsetzung „auf Weisung der 
Rechtsschutzversicherung seiner Partei gemäß § 82 
Abs. 1 und 2 VVG“ Beschwerde ein, handelt es sich 
um eine Beschwerde der Partei selbst und nicht um 
die ihres Rechtsanwalts. 

Die für die Partei abgelaufene Beschwerdefrist be-
ginnt nicht deshalb neu oder weiter zu laufen, weil der 
anzufechtende Beschluss dem Rechtsanwalt später 
als der Partei zugestellt wird. 
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Stichwort Datum + Aktenzeichen Leitsatz 

Beschwerde 
Verschlechterungs- 

verbot 

11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – Das auch im Beschwerdeverfahren nach § 33 RVG 
geltende Verschlechterungsverbot bedeutet, dass der 
Gegenstandswert gegenüber der angefochtenen Ent-
scheidung im Ergebnis nicht zu Lasten des Beschwer-
deführers abgeändert werden darf. Bis zu dieser 
Grenze dürfen Abänderungen, die das Beschwerde-
gericht in mehreren einzelnen Punkten nach oben und 
unten für angemessen hält, gegeneinander aufge-
rechnet werden. Das Vertrauen auf die Richtigkeit ein-
zelner Rechnungsposten ist nicht geschützt. 

Entschädigung 
§ 61 Abs. 2 ArbGG 

11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – Ein für den Fall der Nichterfüllung des vom Arbeitneh-
mer geltend gemachten Beschäftigungsanspruchs ge-
stellter Entschädigungsanspruch gemäß § 61 Abs. 2 
ArbGG ist neben dem Beschäftigungsanspruch nicht 
werterhöhend zu berücksichtigen. 

Feststellungsklage 
allgemeine 

30.06.2005 – 8 Ta 5/05 – Ein allgemeiner Feststellungsantrag gemäß § 256 
ZPO ist neben einer Kündigungsschutzklage gemäß 
§ 4 KSchG grundsätzlich nicht werterhöhend zu be-
rücksichtigen. 

Feststellungsklage 
Annahmeverzug 

02.09.2002 – 7 Ta 21/02 – Für die Feststellungsklage, dass der Arbeitgeber sich 
in Annahmeverzug mit der Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers befindet, ist der Gegenstandswert nach § 3 
ZPO mit einem Bruttomonatsgehalt zu beziffern. 

Feststellungsklage 
neben Leistungsklage 

22.03.2012 – H6 Ta 2/12 – Von dem Wert eines Feststellungsantrags ist kein Ab-
schlag vorzunehmen, wenn neben der Feststellungs-
klage eine Leistungsklage auf rückständige Leistun-
gen erhoben ist. 

Feststellungsklage 
unzulässige 

22.03.2012 – H6 Ta 2/12 – Auch möglicherweise unzulässige Feststellungsan-
träge sind bei der Gegenstandswertfestsetzung zu be-
rücksichtigen. 

Firmenwagen 
Nutzungsüberlassung 

02.08.2012 – 7 Ta 11/12 – Der Gegenstandswert für einen Klageantrag, mit dem 
die unveränderte Nutzungsüberlassung eines Firmen-
wagens für dienstliche Zwecke und Privatfahrten be-
gehrt wird, ist mit dem 36-fachen monatlichen Sach-
bezugswert zu bemessen (§ 42 Abs. 2 [jetzt: Abs. 1] 
Satz 1 GKG). 

Gesellschaftsanteil 
übertragen 

23.04.2002 – 1 Ta 2/02 – Gehen die Parteien übereinstimmend von einem be-
stimmten Verkehrswert eines Gesellschaftsanteils 
aus, so ist dieser Wert als Gegenstandswert einer 
Klage auf Übertragung des Gesellschaftsanteils anzu-
nehmen. 
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Kündigung, 
fristlos und hilfsweise 

fristgemäß 

11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – Klagen gegen eine fristlose und eine hilfsweise für den 
Fall der Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung aus-
gesprochene fristgemäße Kündigung sind einheitlich 
mit dem Gegenstandswert gemäß § 42 Abs. 4 [jetzt: 
Abs. 2] Satz 1 GKG zu bewerten. 

Kündigung 
kurzes Arbeitsverhältnis 

kurzer Fortbestand 

15.05.1990 – 2 Ta 21/89 – Für die Wertfestsetzung von Bestandsstreitigkeiten im 
Sinne von § 12 Abs. 7 Satz 1 ArbGG [jetzt: § 42 
Abs. 2 Satz 1 GKG] ist die bisherige Dauer des Ar-
beitsverhältnisses nicht maßgeblich. Auch wenn das 
Arbeitsverhältnis nicht mehr als 12 Monate bestanden 
hat, ist der im § 12 Abs. 7 Satz 1 ArbGG [jetzt: § 42 
Abs. 2 Satz 1 GKG] bestimmte Höchstbetrag von ei-
nem Vierteljahresentgelt auszuschöpfen, sofern nicht 
der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses für eine kür-
zere Zeit als 3 Monate begehrt wird. 

Kündigung 
und zeitnaher 

Aufhebungsvertrag 

26.01.2012 – 2 Ta 28/11 – Soweit zwischen dem Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages und dem Ausspruch einer Kündigung weni-
ger als ein Monat liegt, erscheint es angemessen, den 
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Aufhe-
bungsvertrages mit einem Bruttomonatsgehalt zu be-
werten. 

Kündigungen 
mehrere 

Grundsatz 

30.05.2002 – 6 Ta 14/02 –, 
04.02.2002 – 6 Ta 1/02 –,  
08.02.1994 – 4 Ta 20/93 – 

Werden in einem Verfahren mehrere Kündigungen an-
gegriffen, sind die Einzelstreitwerte zu ermitteln und 
dann zu einem Gesamtstreitwert zu addieren. Die ge-
gen verschiedene Kündigungen gerichteten Feststel-
lungsanträge werden grundsätzlich jeweils einzeln mit 
dem Vierteljahresverdienst des § 12 Abs. 7 Satz 1 Ar-
bGG [jetzt: § 42 Abs. 2 Satz 1 GKG] bewertet und als-
dann addiert.  

Kündigungen 
mehrere 

Ausnahme 

30.05.2002 – 6 Ta 14/02 –, 
04.02.2002 – 6 Ta 1/02 –, 

Für einen Antrag nach § 4 KSchG ist dann ein gerin-
gerer Wert als der Wert des für die Dauer eines Vier-
teljahres zu leistenden Arbeitsentgelts maßgebend, 
wenn die Zeitspanne bis zu dem Zeitpunkt, in dem das 
Arbeitsverhältnis durch eine weitere Kündigung in 
Frage gestellt wird, weniger als ein Vierteljahr beträgt. 
In diesem Fall entspricht der Gegenstandswert dem 
für diesen Differenzzeitraum zu leistenden Arbeitsent-
gelt. 

Nebenintervention 27.02.2004 – 7 Ta 3/04 – Der Streitwert der Nebenintervention ist nicht gleich 
dem Streitwert des Hauptprozesses, sondern es ist 
das Interesse der Nebenintervention zu schätzen. 

„Streitwertkatalog“ 21.01.2022 – 4 Ta 14/21 –, 
27.04.2021 – 4 Ta 5/21 –, 
31.03.2021 – 5 TaBV 12/19 – 

Die Empfehlungen der mandatslos errichteten soge-
nannten „Streitwertkommission“ sind nicht bindend. 
Sie sind weder Rechtssätze noch Rechtsprechung 
und mangels eigener Argumentation für die Rechtsan-
wendung ungeeignet. 
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Teilzeit 16.03.2011 – 7 Ta 4/11 –, 
08.11.2001 – 6 Ta 24/01 – 

Bei einer Klage auf Wechsel vom Vollzeit- zum Teil-
zeitarbeitsplatz bemisst sich der Wert nach der 36-fa-
chen Vergütungsdifferenz, jedoch höchstens auf ei-
nen Vierteljahresverdienst. 

Vergleich 
Abrechnung und 

Auszahlung 

23.09.2013 – 4 Ta 14/13 – Die Regelung über die Abrechnung von Vergütungs-
ansprüchen und die Auszahlung sich ergebender Net-
tobeträge in einem Aufhebungsvergleich ist nicht wert-
erhöhend zu berücksichtigen, wenn die Vergütungs-
ansprüche nicht bereits streitgegenständlich gewesen 
sind. 

Vergleich 
Altersteilzeit 

15.02.2012 – 1 Sa 31/11 – Wird durch einen Prozessvergleich der Streit oder die 
Ungewissheit darüber beseitigt, ob ein Anspruch auf 
Abschluss eines Altersteilzeitvertrages besteht, ist die 
im Prozessvergleich vereinbarte Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nur Mittel zur Beseitigung des ei-
gentlichen Streits, nicht aber selbst im Streit. Für einen 
derartigen Gegenstand ist kein höherer Vergleichs-
wert anzusetzen. 

Vergleich 
Erledigungsklausel 

30.06.2005 – 8 Ta 5/05 – Eine allgemeine Erledigungsklausel in einem Ver-
gleich ist bei der Festsetzung des Gegenstandswerts 
nicht werterhöhend zu berücksichtigen. 

Vergleich 
Freistellung I 

13.03.2023 – 7 Ta 5/23 –, 
08.06.2017 – 8 Ta 10/17 –, 
14.09.2016 – 6 Ta 23/16 –,  
26.01.2016 – 6 Ta 29/15 –,  
29.10.2009 – 4 Ta 13/09 – 

Der Gegenstandswert für die Freistellung eines Arbeit-
nehmers, die länger als einen Monat dauert, ist pau-
schalierend in Höhe eines Bruttomonatsgehalts des 
Arbeitnehmers festzusetzen. 

Vergleich 
Freistellung II 

13.03.2023 – 7 Ta 5/23 –, 
14.09.2016 – 6 Ta 23/16 –, 
26.01.2016 – 6 Ta 29/15 – 

Vereinbaren die Parteien in einem gerichtlichen Ver-
gleich eine Freistellung des Arbeitnehmers, ohne dass 
die Parteien zuvor über den Gegenstand der Freistel-
lungsregelung gestritten haben oder sich außerge-
richtlich bindend auf eine Freistellung verständigt ha-
ben, ist die Freistellungsregelung bei der Einigungs-
gebühr als Mehrvergleich zu berücksichtigen. 

Vergleich 
Herausgabe von 
Gegenständen 

30.06.2005 – 8 Ta 5/05 – Eine Regelung über die Herausgabe von Gegenstän-
den in einem Vergleich erhöht den Gegenstandswert 
nur dann, wenn über die Herausgabe der Gegen-
stände Streit bestand. 

Vergleich 
Sonderlösungsrecht 

mit Freistellung 

07.12.2011 – 7 Ta 31/11 – Das in einem Vergleich vereinbarte Sonderlösungs-
recht eines bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses un-
widerruflich freigestellten Arbeitnehmers ist nicht wert-
erhöhend zu berücksichtigen. 
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Vergleich 
Sonderlösungsrecht 

ohne Freistellung 

30.04.2013 – 8 Ta 6/13 –  Wird in einem gerichtlichen Vergleich ein Sonderlö-
sungsrecht des Arbeitnehmers vereinbart (Recht zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnis vor dem vereinbar-
ten Ende ggf. mit der Folge der Erhöhung der verein-
barten Abfindung), ist diese Vereinbarung nur dann 
pauschal mit einem Bruttomonatsgehalt zu bewerten, 
wenn sie nicht im Zusammenhang mit einer Freistel-
lungsvereinbarung getroffen wird. 

Vergleich 
streitige Gegenstände, 
außergerichtliche oder 
in anderen Verfahren 

01.03.2022 – 7 Ta 1/22 –, 
27.04.2021 – 4 Ta 5/21 –,  
22.01.2013 – 5 Ta 33/12 – 

Der Gegenstandswert eines Vergleichs geht über den 
Streitwert des Verfahrens, in dem der Vergleich ge-
schlossen wird, nur dann hinaus, wenn er Regelungen 
enthält, durch die andere Streitgegenstände beigelegt 
werden, die zwar nicht im vorliegenden Verfahren, 
wohl aber bereits in einem anderen Verfahren anhän-
gig sind, oder über die die Parteien bislang zwar nur 
außergerichtlich gestritten haben, bei denen aber die 
konkrete Gefahr besteht, dass sie ohne die vergleichs-
weise Regelung alsbald in einem gerichtlichen Verfah-
ren ausgetragen werden. 

Vergleich 
unstreitige 

Gegenstände 

13.03.2023 – 7 Ta 5/23 –, 
26.08.2015 – 1 Ta 10/15 –, 
11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – 

Für die Wertfestsetzung sind grundsätzlich nur solche 
Streitgegenstände werterhöhend zu berücksichtigen, 
über die zuvor außergerichtlich oder gerichtlich gestrit-
ten worden ist. 

Vergleich 
unstreitige 

Gegenstände 
Ausnahmen 

13.03.2023 – 7 Ta 5/23 –, 
21.12.2012 – 8 Ta 23/12 – 

Ansprüche, über die typischerweise im Zusammen-
hang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen ge-
stritten wird, wie Zeugnis, Beschäftigung oder Freistel-
lung, sind stets werterhöhend zu berücksichtigen. 

Vergleich 
Verschwiegenheit 

30.06.2005 – 8 Ta 5/05 – Eine Verschwiegenheitsklausel in einem Vergleich ist 
regelmäßig nicht werterhöhend zu berücksichtigen. 
Etwas anderes kann dann gelten, wenn konkrete Inte-
ressen eines Beteiligten erkennbar sind und diesen 
ein wirtschaftlicher Wert zugeordnet werden kann. 

Vergleich 
Zeugnis/ 

Zwischenzeugnis 

30.04.2013 – 8 Ta 6/13 – An der einheitlichen Bewertung eines Anspruchs auf 
ein Zwischenzeugnis und eines hilfsweise bean-
spruchten Endzeugnisses ändert sich auch dann 
nichts, wenn das Endzeugnis in einem Vergleich ver-
einbart wird. Soweit auch Regelungen zum Inhalt der 
Zeugnisse begehrt bzw. getroffen werden, sind die 
Zeugnisse einheitlich mit einem Bruttomonatsgehalt 
zu bewerten. 
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Vertragsänderung 
durch Arbeitgeber, 

Arbeitszeitreduzierung 

06.08.2003 – 8 Ta 5/03 – Der Gegenstandswert bei einseitigen Eingriffen des 
Arbeitgebers in das Vertragsverhältnis beträgt nach 
§ 12 Abs. 7 Satz 2 ArbGG [jetzt: § 42 Abs. 1 Satz 1 
GKG] das 36-fache der Monatsdifferenz zwischen der 
vom Arbeitgeber zugestandenen und der vom Arbeit-
nehmer verlangten Leistung. § 12 Abs. 7 Satz 1 Ar-
bGG [jetzt: § 42 Abs. 2 Satz 1 GKG] ist auf Fälle der 
einseitigen Vertragsänderung nicht analog anwend-
bar. 

Weisungsrecht 21.05.2014 – 6 Ta 13/14 – Für den Gegenstandswert einer Streitigkeit über die 
Frage, ob die bisherigen Arbeitsbedingungen durch 
eine Arbeitgeberweisung wirksam verändert worden 
sind, kann auf die Grundsätze zurückgegriffen wer-
den, die für Kündigungsschutzklagen gegen (unter 
Vorbehalt angenommene) Änderungskündigungen 
ohne Vergütungsänderung gelten. 

Der Gegenstandswert ist danach in der Regel auf eine 
Bruttomonatsvergütung, bei schwerwiegenden Belas-
tungen für den Arbeitnehmer auf zwei Bruttomonats-
vergütungen festzusetzen. 

Geht es um die Wirksamkeit einer Weisung, mit der 
regelmäßige Arbeit an Sonnabenden angeordnet wird, 
ist ein Gegenstandswert in Höhe von zwei Bruttomo-
natsvergütungen angemessen. 

Weiterbeschäftigung 30.06.2005 – 8 Ta 5/05 –, 
02.09.2002 – 7 Ta 21/02 – 

Für den Weiterbeschäftigungsanspruch ist der Gegen-
standswert nach § 3 ZPO mit einem Bruttomonatsge-
halt zu beziffern. 

Weiterbeschäftigung 
allgemein und 

§ 102 Abs. 5 BetrVG 

06.06.2012 – 4 Ta 12/12 – Der Gegenstandswert für zwei Weiterbeschäftigungs-
anträge, die einerseits auf den allgemeinen Weiterbe-
schäftigungsanspruch und andererseits auf den be-
triebsverfassungsrechtlichen Weiterbeschäftigungs-
anspruch (§ 102 Abs. 5 BetrVG) gestützt werden, ist 
jedenfalls dann für beide Anträge einheitlich mit nur ei-
ner Bruttomonatsvergütung zu bewerten, wenn im 
maßgebenden Zeitpunkt der erstinstanzlichen Ent-
scheidung die Kündigungsfrist bereits abgelaufen war. 

Weiterbeschäftigung 
unechter Hilfsantrag 

09.01.2023 – 7 Ta 32/22 –, 
30.09.2015 – 4 Ta 17/15 –, 
30.04.2014 – 1 Ta 6/14 –,  
17.04.2014 – 2 Ta 2/14 – 

Wird der allgemeine Weiterbeschäftigungsanspruch 
als unechter Hilfsantrag – mithin für den Fall des Ob-
siegens mit der Klage nach § 4 KSchG – gestellt, ist 
dieser gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG nur dann streit-
werterhöhend zu berücksichtigen, wenn über ihn eine 
Entscheidung ergeht. Dies gilt auch im Falle eines 
Vergleichsschlusses. 

Wiederkehrende 
Leistungen 

02.10.2003 – 8 Ta 15/03 – Beim Streit um wiederkehrende Leistungen im Ar-
beitsverhältnis ist die Beschränkung des Gegen-
standswerts auf drei Monatsgehälter gemäß § 12 
Abs. 7 Satz 1 ArbGG [jetzt: § 42 Abs. 2 Satz 1 GKG] 
weder direkt noch analog anwendbar. 
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Zeugnis 
inhaltliche Regelung 

01.03.2022 – 7 Ta 1/22 –, 
04.05.2017 – 8 Ta 2/17 –, 
29.12.2010 – 4 Ta 27/10 –,  
11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – 

Der Zeugnisanspruch ist mit einem Bruttomonatsge-
halt zu bewerten, soweit auch Regelungen zum Inhalt 
des Zeugnisses begehrt werden 

Zeugnis 
inhaltliche Regelung 

nur Note 

30.07.2015 – 3 Ta 19/15 – Der Wert für den Streit über ein qualifiziertes Zeugnis 
ist auch dann mit einem Bruttomonatseinkommen zu 
bewerten, wenn lediglich Streit über die Zeugnisnote 
besteht. 

Zeugnis 
ohne 

inhaltliche Regelung 

09.11.2016 – 8 Ta 19/16 –, 
09.12.2010 – 4 Sa 33/10 – 

Der Antrag auf Erteilung eines Zeugnisses ist bei der 
Festsetzung des Gegenstandswerts pauschal mit 
500 € zu bewerten, sofern keine Regelung zum Inhalt 
begehrt wird. 

Zwangsvollstreckung 13.01.2011 – 7 Ta 2/11 – Der Gegenstandswert bestimmt sich in der Zwangs-
vollstreckung nach dem Wert, den die zu erwirkende 
Handlung, Duldung oder Unterlassung für den Gläubi-
ger hat. Ein Zwangs- oder Ordnungsgeld ist unmaß-
geblich. In der Regel ist der Wert der Hauptsache für 
den Wert der Zwangsvollstreckungsmaßnahme für 
den Gläubiger maßgebend. 

Zwischenzeugnis 
hilfsweise 

Endzeugnis 

21.12.2012 – 8 Ta 23/12 –, 
11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – 

Macht der Arbeitnehmer in einem Kündigungsrechts-
streit neben einem Anspruch auf ein Zwischenzeugnis 
für den Fall des Unterliegens im Bestandsrechtsstreit 
einen Anspruch auf ein Endzeugnis geltend, so sind 
beide Zeugnisansprüche einheitlich mit einem Brutto-
monatsgehalt zu bewerten, soweit auch Regelungen 
zum Inhalt der Zeugnisse begehrt werden. 

Zwischenzeugnis 
inhaltliche Regelung 

11.01.2008 – 8 Ta 13/07 – Der Zwischenzeugnisanspruch ist mit einem Brutto-
monatsgehalt zu bewerten, soweit auch Regelungen 
zum Inhalt des Zwischenzeugnisses begehrt werden. 

Zwischenzeugnis 
ohne 

inhaltliche Regelung 

30.06.2005 – 8 Ta 5/05 – Der Antrag auf Erteilung eines Zwischenzeugnisses 
ist bei der Festsetzung des Gegenstandswerts pau-
schal mit 500 € zu bewerten, sofern keine Regelung 
zum Inhalt begehrt wird. 

 


